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Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (GS) Pforzheim 
SEMINARLEITUNG 

  

Informationen für Eltern/Erziehungsberechtigte von Schulkindern 
unserer Ausbildungsschulen 

 

In Kooperation mit dem Seminar für Ausbildung und Fortbildung der 
Lehrkräfte Pforzheim (Grundschule) beteiligen sich jährlich ca. 100 
Grundschulen an der von uns organisierten Ausbildung von Grundschul-
lehrkräften für den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg (so ge-
nannter Vorbereitungsdienst).  

Dies bedeutet, dass in der Regel 2 so genannte Lehramtsanwärterinnen 
bzw. Lehramtsanwärter (kurz: LA) reguläre Mitglieder des Schulkollegi-
ums sind. Diese haben an den Hochschulen den Bachelor-Abschluss für 
das Lehramt ihrer studierten Fächer erworben und streben nun den 
Master-Abschluss im Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes an. Sie wer-
den dabei von geschulten Mentorinnen und Mentoren der Schulen und 
von Ausbildungslehrkräften des Seminars Pforzheim begleitet.  

Im zweiten Abschnitt ihres Vorbereitungsdienstes haben sie die Befähi-
gung zum selbständigen Unterricht in ihren studierten Fächern erwor-
ben. Wenn Kinder von einer/einem LA unterrichtet werden, bringt das ei-
nige Synergieeffekte mit sich: 
 

 Der Unterricht wird regelmäßig von Mentorinnen und Mento-
rinnen sowie von Ausbildungslehrkräften des Seminars be-
gleitet. Auch Prüfungen können in diesem Kontext stattfinden. 

 Durch Mentorinnen und Mentoren, Ausbildungslehrkräfte und 
die LA profitieren Schule und die Kinder im Unterricht von der 
engen Verbindung zu aktuellen Unterrichtsentwicklungen. 

 Diese Begleitung sollte ermöglichen, dass das Seminar 
Pforzheim zu Ausbildungszwecken auch Unterrichtsmit-
schnitte (Bild/Film oder Ton) unter Wahrung des Datenschut-
zes anfertigen kann, die strengstens nur im geschützten, un-
mittelbaren Ausbildungsumfeld verbleiben. Damit die Ausbil-
dungsschulen ihre Kooperationsaufgabe mit dem Seminar 
wahrzunehmen können, bitten wir hier grundsätzlich um 
Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten – die Schulen 
werden um ihr Einverständnis bitten, wenn ihr Kind in einer 
entsprechenden Klasse unterrichtet wird. 


